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Förderung der Beziehungen zur Gesell
schaft. Sie sind für die erzieherische Ein
flußnahme zu nutzen.

(2) Persönliche Verbindungen sind der 
Empfang von Besuch, Briefverkehr und 
Paketsendungen. Sie sind in regelmäßigen 
Abständen zu gewähren und werden über
wacht.

(3) Persönliche Verbindungen können 
zeitlich befristet eingeschränkt oder abge
brochen werden, wenn das im Interesse der 
Sicherheit notwendig ist oder das Erreichen 
des Erziehungsziels gefährdet wird.

Anmerkung: Vgl. §§28—35 der 1. DB 
zum StVG (Reg.-Nr. 6).

§30
Mitwirkung staatlicher Organe 

und Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte

(1) Die wirksame Gestaltung des Erzie
hungsprozesses ist durch Mitwirkung ande
rer staatlicher Organe und differenzierte 
Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte zu 
unterstützen. Sie erstreckt sich vor allem 
auf die Erziehung durch gesellschaftlich 
nützliche Arbeit, Maßnahmen der staats
bürgerlichen Erziehung und der allgemei
nen Bildung sowie die Vorbereitung der 
Wiedereingliederung.

(2) Als gesellschaftliche Kräfte sind ins
besondere einzubeziehen:

1. Persönlichkeiten des gesellschaftlichen 
Lebens,

2. Werktätige aus Arbeitseinsatzbetrie
ben,

3. Mitglieder von gesellschaftlichen Orga
nisationen,

4. Beauftragte der Arbeitskollektive 
sowie des Wohnbereiches.

(3) Die Leiter der Strafvollzugseinrich
tungen und der Jugendhäuser können zur 
Unterstützung der Erziehungsarbeit gesell
schaftliche Beiräte bilden, die sich aus Ver
tretern der örtlichen Staatsorgane, der Ein
richtungen der Volksbildung, der Berufs
bildung und des staatlichen Gesundheits
wesens sowie gesellschaftlicher Organisa
tionen und der Arbeitseinsatzbetriebe 
zusammensetzen sollen.

§31
Anerkennungen

(1) Anerkennungen sind zu nutzen, um 
positives Gesamtverhalten Strafgefangener

zu fördern. Sie sind vor allem anzuwenden, 
wenn Strafgefangene die gestellten Forde
rungen gewissenhaft erfüllen oder eine 
gute Arbeitsdisziplin zeigen und vorbild
liche Arbeitsergebnisse erzielen oder aktiv 
den Erziehungsprozeß unterstützen.

(2) Anerkennungen sind:
1. Ausspruch eines Lobes,
2. Prämierung,
3. Gewährung von Vergünstigungen,
4. vorfristige Streichung einer früher 

ausgesprochenen Disziplinarmaßnahme,
5. Überweisung in den erleichterten 

Vollzug.
(3) Ausspruch eines Lobes, Prämierun

gen und Gewährung von Vergünstigungen 
können in kollektiver Form erfolgen.

(4) Als Anerkennung zu gewährende 
Vergünstigungen umfassen:

1. Erweiterung der persönlichen Ver
bindungen,

2. Erhöhung des Verfügungssatzes für 
den monatlichen Einkauf,

3. Verlängerung der Aufenthaltsdauer 
im Freien,

4. Erteilung von Genehmigungen zur 
individuellen Ausgestaltung arbeitsfreier 
Zeit, der erweiterten Ausstattung von Ver
wahrräumen und zum Tragen eigener 
Bekleidungsstücke,

5. Gewährung von Urlaub aus dem 
Strafvollzug.

(5) Anerkennungen sind unverzüglich 
nach Bekanntwerden des gegebenen An
lasses auszusprechen.

Anmerkung: Vgl. §§36—38 der 1. DB 
zum StVG (Reg.-Nr. 6).

§32
Disziplinarbestimmungen

(1) Bei schuldhaften Verstößen Strafge
fangener gegen die Pflichten und Verhal
tensregeln sind Disziplinarmaßnahmen an
zuwenden.

(2) Eine Disziplinarmaßnahme darf nur 
angewandt werden, wenn der Sachverhalt 
gründlich untersucht und geklärt wurde. 
Dazu ist der Strafgefangene zu hören, und 
ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
dem gegen ihn erhobenen Vorwurf zu 
geben. Die Anwendung einer Disziplinar
maßnahme erfolgt individuell und muß der 
Schwere des Verstoßes angemessen sein. 
Sie ist nicht mehr anzuwenden, wenn der


